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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209 Abs1;

Rechtssatz

Verjährungsunterbrechend wirken nach ständiger Rechtsprechung nach außen in Erscheinung tretende

Amtshandlungen im Sinne im Außenbereich wahrnehmbarer behördlicher Maßnahmen, die auf die Geltendmachung

eines Abgabenanspruches oder die Feststellung von Abgabep;ichtigen zumindest im Ergebnis ausgerichtet sind

(Hinweis E 27. März 1996, 92/13/0299). Wie es für die Unterbrechungswirkung solcher Maßnahmen nicht erforderlich

ist, dass sie der als Abgabenschuldner in Anspruch genommenen Person zur Kenntnis gelangen (Hinweis E 22. April

1992, 91/14/0009, 0010; E 23. Juni 1992, 92/14/0036; E 24. Februar 1999, 98/13/0235), so schließt nach ständiger

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch die Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes seine Eignung, die

Verjährung zu unterbrechen, selbst dann nicht aus, wenn er seiner Rechtswidrigkeit wegen nachträglich beseitigt wird

(Hinweis E 22. Oktober 1997, 95/13/0036; E 12. August 1994, 94/14/0055; E 29. März 1993, 91/15/0093, 0094).
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